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Vor rund 300 Jahren, am 5. Januar 1713, 
starb der fränkische Reichsgraf und kaiser-
liche Reichshofrat Ludwig Sigmund Wolf 
von Wolfsthal in Wien nicht einmal drei-
ßigjährig. Für seinen Vater, den Geheimen 
Bamberger Rat und Ritterhauptmann des 
Kantons Steigerwald Philipp Gaston Wolf 
von Wolfsthal, bedeutete das den Verlust 
„nit allein meines Seel[ige]n eintzigen Sohns, 
sondern die erlöschung meiner uhralten Fa-
mille“.1 Mit Philipp Gastons Tod, der 
wenige Jahre später eintrat (1717), starb 
das politisch und wirtschaftlich über-
aus erfolgreiche adelige Haus schließlich 
wirklich im Mannesstamm aus.2

Im 16. und 17. Jahrhundert hatte die 
Familie einen Aufstieg innerhalb der süd-
deutschen Eliten verzeichnen können, der 
seinesgleichen sucht. Von Nördlinger und 
Schwäbisch Gmünder Handelsbürgern 
entwickelten sie sich innerhalb kürzester 
Zeit zu etablierten Mitgliedern des süd-
deutschen Adels. Um 1500 wurden die 

damals noch bürgerlichen Wolf ins Patri-
ziat der Reichsstadt Nürnberg aufgenom-
men. Heinrich Wolf war Kreditgeber des 
Römischen Kaisers und Mitinhaber einer 
bedeutenden süddeutschen Handelsge-
sellschaft. Gleichzeitig erwarb die Familie 
Grundbesitz im Nürnberger Umland und 
stieg bald in den fränkischen Ritteradel, 
verbunden mit der für diesen kennzeich-
nenden Reichsfreiheit auf. Im Laufe des 
17. Jahrhunderts erfolgte unter dem mit 
dem Hochadel des Reichs hochgradig ver-
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netzten Johann II. Wolf von Wolfsthal die 
Erhebung in den Reichsfreiherrenstand, 
unter seinem Sohn Philipp Gaston 1706 
schließlich die in den Reichsgrafenstand. 
Bei seinem Tod 1717, der das Ende der 
Familie markierte, hinterließ Philipp Gas-
ton Wolf von Wolfsthal ein Vermögen im 
Wert von etwa 300.000 Gulden, zu dem 
u.a. attraktive Lehengüter in Franken, in 
der Pfalz und in Österreich gehörten.3

Angesichts dieser imposanten Erfolgs-
geschichte stellt sich zunächst die Frage, 
woher die Wolf, die dem Kaiser schon 
Kredite gaben, bevor die sie schließlich 
bei weitem über�ügelnden Augsburger 
Fugger4 überhaupt auf den Plan traten, 
ihren „ungewöhnlichen Reichtum“, wie 
ihn Gerhard Rill bezeichnet, hatten.5 Die 
Wolf stammten aus Schwäbisch Gmünd.6

Schon dort gehörte die damals noch bür-
gerliche Familie zur städtischen Ober-
schicht. Für das Ende des 14. Jahrhunderts 
sind stattliche Schenkungen an das dorti-
ge, den Wolf ’schen Gütern benachbarte 
Franziskanerkloster als Ort ihrer Grablege 
belegt.7 Den Grundstock für ihr enormes, 
um 1500 in Nürnberg erstmals größen-
mäßig fassbares Vermögen scheinen die 
Wolf schon damals im Gmünder Handel 
gelegt zu haben, wo Wein-, Korn- und 
Tuchhandel �orierte.8 In Nördlingen als 
der nächsten Station in der Karriere der 
Familie gelang es Heinrich Wolfs Vater 
dann, durch Beteiligung an der Ravens-
burger Handelsgesellschaft9 seine bereits 
positive �nanzielle Lage noch weiter aus-
zubauen und „außerordentlich reich“ 10 zu 
werden.

Nach dem kurzen Gastspiel in Nörd-
lingen etablierte sich die Familie Wolf 
schließlich um 1470 in den Reichsstädten 
Nürnberg und Augsburg.11 Heinz No�at-
scher nennt die Wolf daher auch „ein be-
eindruckendes Beispiel (binnen-)reichsstädti-

scher Mobilität im 15. Jahrhundert“.12 Dass 
oberdeutsche Kau�eute wie die Wolf um 
1500 einen ‚Nürnberger Stützpunkt‘ eta-
blierten, war übrigens keine Seltenheit. 
Auch Hans Fugger aus der Linie Fugger 
vom Reh, der innerhalb der Handelsge-
sellschaft mit seinen Brüdern Lukas, Mat-
thäus und Markus für die Achse Nürnberg 
– Frankfurt an der Oder zuständig war, 
siedelte 1481 nach Nürnberg als das Zen-
trum der Metallverarbeitung über.13

Heinrich Wolf stand in den 1480er Jah-
ren als Gewandhändler hinsichtlich seines 
Umsatzes an der Spitze der Nürnberger 
und Augsburger Händler.14 Des Weiteren 
war er im internationalen Gewürzhandel 
mit Safran und im Kreditgeschäft für Kai-
ser und Fürsten tätig.15 Als sein Hauptge-
schäft aber bezeichnet Helmut Haller von 
Hallerstein den für Nürnberg typischen 
Metallhandel und -verlag.16 Insgesamt 
gestalteten sich die Erwerbszweige Wolfs 
also ebenso vielfältig wie seine Beziehun-
gen zum Reichsoberhaupt. Seit 1495 trat 
er häu�g als Geldgeber, Kleider- und Waf-
fenlieferant des Königs auf, aber auch 
seine und seines Sohnes Rolle als Verbin-
dungsmann zu anderen Höfen im In- und 
Ausland und als Informant der Habsbur-
ger gewannen um die Jahrhundertwende 
an Bedeutung.17

Der Aufstieg der Wolf in reichspoliti-
sche Sphären fällt in die Phase einer all-
gemeinen demographischen und wirt-
schaftlichen Expansion, die eine von Pest-
epidemien und damit einhergehender 
Bevölkerungsdezimierung geprägte Phase 
der Stagnation ablöste. Im Hinblick auf 
die wirtschaftliche Situation der Textilme-
tropole Augsburg – nach Nürnberg die 
zweite Handelszentrale der Wolf – konsta-
tiert Mark Häberlein sogar „eine stürmi-
sche Aufwärtsbewegung“, die gegen Ende 
des Jahrhunderts einsetzte.18
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Der Erfolg der Familie Wolf bestand 
somit darin, die Zeichen der Zeit erkannt, 
sich auf den Waren- und Informations-
märkten geschickt und breit gefächert po- 
sitioniert und sich an der allgemein güns- 
tigen Konjunktur zum richtigen Zeit-
punkt und in Kooperation mit den rich-
tigen Akteuren beteiligt zu haben. Georg 
Lochner fasst die relativ kurze Präsenz der 
Wolf in Nürnberg pointiert zusammen, 
indem er „von diesen Wolfen, die eine Zeit 
lang durch ihren Reichthum großes Aufsehen 
in Nürnberg machten,“ spricht.19

Der wirtschaftliche und politische Er-
folg der Wolf ging Hand in Hand mit 
ihrem gesellschaftlichen Aufstieg. Klaus 
Graf ordnet die Familie, die 1270 mit der 
Person des Ulhardus Lupus erstmals un-
ter diesem Namen erwähnt wird, bereits 
von etwa 1300 bis 1440 der Führungs-
schicht Gmünds zu, die ein adelsähnli-
ches Selbstverständnis entwickelte und 
bis ins 14. Jahrhundert allein das Stadtre-
giment bildete.20

Schon im Spätmittelalter zeichnen sich 
somit Ansätze der Wolf ab, sich höheren 
Schichten anzunähern. Den Höhepunkt 
und Abschluss dieser Neuorientierung an 
ritterlich-adligen Lebensformen erreichte 
die Familie Ende des 15. Jahrhunderts, als 
sich Heinrich Wolf, ganz in der Manier 
seiner Nürnberger patrizischen Mitbür-
ger, um die Standeserhöhung – vor allem 
für seinen Sohn Balthasar – bemühte, die 
Maximilian I. diesem während der Tagung 
des Reichsregiments in Nürnberg (1500–
1502) schließlich unter Verleihung des 
Titels ‚Wolf von Wolfsthal‘ zugestand.21

Darin kann neben dem dynamischen Po-
tential der ständischen Gesellschaftsord-
nung auch die Forderung gesehen werden, 
die zahlreichen Geldmittel, die die Fami-
lie dem Kaiser zur Verfügung gestellt und 
niemals zurück erhalten hatte, nun auf an-

dere Weise zu kompensieren.22 Als Motiv 
des Königs, seinen Diener in einen höhe-
ren Stand zu erheben, können somit vor 
allem die Verdienste um die Krone gelten, 
die großteils ökonomischer Natur wa-
ren.23 Der �nanzielle Kredit, der zunächst 
erhebliche Einbußen mit sich brachte, 
zeitigte auf diese Weise letztlich großen 
Nutzen, da die Entlohnung der Klienten 
in unterschiedlichen Formen einer Teilha-
be an Herrschaft erfolgte. Als eine solche 

Abb. 2: Auszug aus dem Stammbaum der Fami-
lie Wolf von Wolfsthal. 
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ist die Nobilitierung der Familie Wolf zu 
sehen sowie die Übernahme angesehener 
Ämter und die dadurch erst möglichen 
Heiratsverbindungen, die ihren sozialen, 
innerstädtischen und überregionalen 
Aufstieg vorbereiteten. Aber auch die 
Vergabe von Gütern, die sowohl für den 
ständischen Lebensstil als auch für das 
grundbesitzorientierte Kreditsystem von 
erheblicher Bedeutung waren, spielte eine 
erhebliche Rolle. Dazu kamen die laufen-
den Einnahmen aus den verliehenen kai-
serlichen Ämtern und P�egschaften, aus 
denen die Familie pro�tierte.24

Die Nürnberger Wolf verbanden also 
städtische Führungspositionen mit Äm-
tern in königlichen Diensten und schlu-
gen auf diese Weise eine erfolgreiche 
Karriere ein. Durch ihre Kompetenz und 
Bildung sowie ihr �nanzielles Engagement 
führte sie dieser Weg von unternehmerisch 
tätigen Bürgern und Kreditgebern des 
Reichsoberhaupts, die in den Ritterstand 
gelangten, über das königliche Amt letzt-
lich in den Adel.25 Mit dieser Entwicklung 
korrespondiert eine weitere Beobachtung 
hinsichtlich des Gütererwerbs. Aufsteiger 
wie die Wolf von Wolfsthal gingen den 
Weg über P�egen und Pfandleihen landes-
fürstlichen bzw. königlichen Kammerguts 
hin zum eigenen Rittergut, auch wenn sie 
durch die enormen Summen, die sie ihren 
adeligen Schuldnern zur Verfügung stell-
ten, zunächst einmal den eigenen �nanzi-
ellen Ruin riskierten. Nach Helmut Haller 
von Hallerstein war die Nobilitierung der 
Wolf „nur ein schlechter Trost“ 26 für ihre 
�nanziellen Opfer. Betrachtet man aber 
resümierend, welch hohen Aufwand die 
Wolf betrieben, um als Wolf von Wolfs-
thal in den Stand des grundbesitzenden 
Niederadels aufzusteigen, scheinen sie mit 
der Erbhebung in den Adel an ihrem Ziel 
angekommen zu sein – wenngleich sie 

auch erhebliche �nanzielle Einbußen da-
für hinzunehmen hatten. 

Ihrem Vorgeben nach strebte die Fa-
milie mit dem Adelsprädikat nichts Neu-
es an. Vielmehr bemühte sie sich darum, 
ein im Grunde angeblich längst existentes 
und nur in Vergessenheit geratenes Prädi-
kat nachzuweisen und zu aktualisieren. Zu 
diesem Zweck bedurfte es eines Rückgri�s 
nicht nur in die Nördlinger, sondern sogar 
in die Gmünder Vergangenheit der Fami-
lie. So erschienen 1486 die der städtischen 
Oberschicht Gmünds angehörenden Otto 
von Rinderbach, Martin von Degenfeld, 
Ulrich Flad und Sixt vom Steinhaus vor 
dem Rat ihrer Stadt, um im Namen ihrer 
Verwandten, der Nürnberger und Augs-
burger von Wolfsthal [!], ein Standeszeug-
nis zu erbitten.27 Das begehrte Zeugnis 
wurde ausgestellt und mit ihm die ur-
kundliche Beglaubigung gegeben, dass die 
Wolf ’schen Vorfahren das Prädikat „vest“
innegehabt, verwandtschaftliche Bezie-
hungen mit den bedeutendsten lokalen 
Adelsfamilien unterhalten sowie vormals 
einen Adelssitz, die Burg Wolfstal, be-
wohnt hatten.28 Der bei Gmünd gelege-
ne Burgstall diente somit seit dem ausge-
henden 15. Jahrhundert den Wolf ’schen 
Nachfahren als dinglicher Ausgangspunkt 
für die von ihnen postulierte adelige Her-
kunft. Schon vor der Jahrhundertwende 
gaben sie den Burgstall am Klostersturz 
bei Gmünd als ihren Stammsitz aus und 
bezeichneten sich als ‚Wolf vom Wolfs-
thal‘.29 Klaus Graf konnte indes nachwei-
sen, dass der Name einer Flurmarkung, 
seit dem 14. Jahrhundert als „Wül�nuntal“ 
belegt, im Laufe der Zeit auf den Burg-
stall übertragen wurde, der so zur Burg 
‚Wolfstal‘ wurde. Die Behauptung, die 
Erbauung der Anlage wäre auf die Gmün-
der Patrizierfamilie Wolf zurückgegangen, 
beurteilt er jedoch als verfehlt.30 Die No-
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bilitierung durch das Reichsoberhaupt 
1501, von den Wolf in dieser Form selbst 
vorgeschlagen, ist somit nur als Abschluss 
eines über Jahre hinweg längst geplanten 
Vorhabens und als Kon�rmation eines zu 
diesem Zweck bewusst �ngierten adeligen 
Herkommens zu sehen. 

Die Fiktion des längst vorhandenen 
und 1501 nur bestätigten Adelsprädikats, 
Stammsitzes und Familiennamens wirkte. 
So schrieb beispielsweise der Gmünder 
Baumeister und Ratsherr Friedrich Vogt 
in seiner 1674 datierten Chronik: „Im 
Sturz, allda deren von Wolfsthall ihr Schloss 
gestanden, welches die Mauren und Gräben 
anzeigen, so ich auch selbst gesehen.“ 31 Sogar 
noch 1706, als Joseph I. dem Ritterhaupt-
mann Philipp Gaston Wolf von Wolfsthal 
den Reichsgrafentitel zusprach, geschah 
dies auch deshalb, weil dem Kaiser „glaub-
würdig vorgebracht worden [sei], welcher 
gestalten dessen [Wolfsthals] geschlecht in 
Schwaben allbereits schon im jahr Christi 
Zwöl� Hundert und eins ohnweit der Statt 
Gemünden [...] �oriret habe, [...] welches 
dan gedachten [Franziskaner-]Closters an-
noch be�ndliches Saalbuch und verschidene 
schri�tliche Documenta insignia und be-
gräbnissen genuegsamb bezeügeten, [...] an-
nebens jederzeit an Reichs Adeliche Familien 
verheürahtet [!] gewesen, [...] allesambtliche
Wol� von Wol�sthal [...].“32

Die zur Legitimation angeführten Do-
kumente entfalteten schon allein aufgrund 
ihrer angeführten Aufbewahrung im Klos-
terarchiv hohe Beweiskraft. Sie waren 
nicht nur alt, sie enthielten auch schriftlich 
Niedergelegtes und bargen so „eine Kom-
bination von hoher Überzeugungskraft“.33

Auch in Johann Gottfried Biedermanns 
gedruckten genealogischen Tabellen des 
ritterschaftlichen Adels34 und in den hand-
schriftlichen, mit kolorierten Wappen 
ausgestatteten „Genealogischen Notizen“ 35

des Würzburger Archivars Johann Octa-
vian Salver (1732–1788) wurde die äl-
tere Genealogie der Wolf von Wolfsthal 
aus den schon 1596 bei Martin Crusius 
wiedergegebenen Angaben konstruiert.36

Genealogie wurde hier zu einem zentra-
len Regulativ zwischen gesellschaftlicher 
Kontinuität und räumlicher wie ständi-
scher Veränderung, indem sie „Gedächt-
nisbildung am sozialen System der Ver-
wandtschaft“ betrieb.37

Albert Gümbel tradierte 1928 diese Fik-
tion, ohne die Angaben zu hinterfragen, 
und schrieb, die Wolf von Wolfsthal „ent-
stammten einem schwäbischen Geschlechte, 
das ursprünglich auf einer Burg bei Schwä-
bisch-Gmünde saß und sich dann ins Nörd-

Abb. 3: Die Wolf in Nürnberg, 
Stadtarchiv Nürnberg, E3 Nr. 52 Bl. 49v. 



Frankenland 1 • 2014

linger Bürgerrecht begab.“ 38 Paul Sörgel 
überliefert ganz im Sinn der Wolf ’schen 
Manipulation, die Familie wäre nach ih-
rem „Stammschloß �al bei Schwäbisch 
Gemünd“ benannt und sei „bereits 1180 
als Wölfe vom �al bekannt“ 39 gewesen. 
Selbst noch in einer Zusammenstellung 
der mainfränkischen Reichsritterschaft 
aus dem Jahr 2003 heißt es relativ unkri-
tisch: „Die Wolf v. W. waren ursprünglich 
ein Stadtadelsgeschlecht von (Schwäbisch) 
Gmünd, das sich lt. einer Urkunde der Stadt 
vom 3. April 1486 [...] früher nach einer 
benachbarten Burg ‚Wolf vom �al‘ nann-
te“ 40 – eine Burg, die es – so Klaus Graf 
– nie gegeben hatte!

Bereits kurz nach der Ankunft der Wolf 
in Nürnberg Ende des 15. Jahrhunderts41

ist eine rege Stiftertätigkeit der neu in die 
Stadt gekommenen Familie, wie sie auch 
für Gmünd schon durch die Franziskaner 
bezeugt wurde, dokumentiert. Auch hierin 
spiegeln sich die gesellschaftlichen Ambi-
tionen der Familie, sowohl ihre auf mate-
riellen und ständischen Grundlagen basie-
rende Repräsentationsfähigkeit als auch 
-bedürftigkeit wider. Ein anschauliches 
Beispiel dafür liefert die um 1500 verfer-
tigte, heute im Germanischen National-
museum Nürnberg aufbewahrte Gregors-
messe.42 Um Stand und Standesbewusst -
sein zu untermauern, hinterließ Heinrich 
Wolf neben ihr eine Vielzahl kunsthis-
torisch bedeutsamer Memorialzeugnisse 
in Nürnberg, die den Anspruch der Wolf, 
als adelige Stifterfamilie gelten zu wollen, 
unterstrichen und ein weiteres Exempel 
im Reigen der „Nürnberger Erinnerungs-
kulturen“ 43 darstellen. 

Heinrichs Sohn Balthasar wurde 1498 
zum königlichen Kammermeister und 
obersten erbländischen Schatzmeister des 
Kaisers ernannt und erhielt 1500 die schon 
vorher miteinander kombinierte Reichs-

p�ege über Weißenburg i.Bay. und Do-
nauwörth.44 Das Konnubium der Familie 
beweist, dass neben der Annäherung an 
das Reichsoberhaupt auch die innerstäd-
tische Ver�echtung mit dem Nürnberger 
Patriziat glückte, sobald man den „stan-
desmäßigen Sündenfall“ 45, die Betätigung 
im Handel nämlich, erst einmal durch 
eine altadlige Herkunft kaschiert hatte.46

Balthasars Schwester Katharina war mit 
Hieronymus II. Haller verheiratet, der 
als Rat, Kammerschreiber und Zahlmeis-
ter Maximilians I. und somit im selben 
Umfeld tätig war.47 Cordula, eine weite-
re Tochter Heinrichs, heiratete 1497 mit 
Anton III. Tucher, dem 19-jährigen Sohn 
des Nürnberger Ratsherrn und „Älteren 
Herrn“ Anton Tucher, den Spross einer Fa-
milie, die seit 1500 zu den politisch mäch-
tigsten und wirtschaftlich erfolgreichsten 
Patrizierfamilien Nürnbergs zählte.48

Den Übertritt der Familie Wolf (von 
Wolfsthal) in den Landadel bereiteten 
Heinrich und Balthasar Wolf durch den 
Erwerb der Herrschaft Burgfarrnbach 
bei Fürth in den Jahren 1493 (Oberes 
Schloss) und 1522 (Unteres Schloss) vor.49

Dazwischen fällt der Zeitpunkt der o�zi-
ellen Nobilitierung durch den Kaiser um 
das Jahr 1500. Verfolgt man die Karrieren 
des spätmittelalterlichen und frühneuzeit-
lichen Stadtbürgertums, begegnet immer 
wieder das Phänomen, dass reich gewor-
dene Patrizier- und Kaufmannsfamilien 
Teile ihres Vermögens in ländlichen 
Grundbesitz investieren. In diesem Pro-
zess stellen die Oberschichten der großen 
süddeutschen Reichsstädte keine Ausnah-
me dar. Ähnliche Entwicklungen sind 
ebenso für die städtischen Eliten Italiens, 
Englands, Frankreichs und der Niederlan-
de beobachtet worden.50

In den von Anfang an auf Expansion 
ausgelegten Gütererwerbungen der Wolf 
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ist eine Investitionsstrategie zu sehen, die 
gleichermaßen wirtschaftlichen Pro�t und 
gesellschaftliche Anerkennung versprach 
und die eine Alternative zum sinkenden 
Stern der Familie am Habsburger Hof und 
in der Reichsstadt Nürnberg bot.51 Neben 
Burgfarrnbach suchte man durch den 
Erwerb von Anteilen an der Ganerben-
burg Rothenberg, frühzeitig auch in ein 
groß angelegtes ritterschaftliches Gemein-
schaftsprojekt zu investieren.52

In einem ersten Schritt hatten die vor-
mals bürgerlichen Wolf auf die beschrie-
bene Weise um 1500 den Sprung in den 
Niederadel gescha�t. Die Erweiterung des 
Familiennamens um den auf der angebli-
chen Stammburg bei Gmünd beruhenden 
Namenszusatz ‚von Wolfsthal‘ war dafür 
ein wichtiger Faktor. Im Laufe des 16. 
Jahrhunderts lassen sich aber noch weitere 
Maßnahmen feststellen, um den ‚bürger-
lichen Wolf‘ endgültig abzustreifen, und 
zwar in Form einer dezidierten Vor- und 
Nachnamenpolitik.

Die Burgfarrnbacher Phase der Wolf 
von Wolfsthal ist durch eine stattliche An-
zahl an Epitaphien in und an der Burg-
farrnbacher Kirche St. Johannes, die die 
Wolf von Wolfsthal als „equites aurati“ – 
standesbewusst ihren noch jungen adeli-
gen Status durch das Tragen von Wa�en 
zur Schau stellend53 – zeigen, recht gut 
dokumentiert. Die 1556 einsetzenden 
evangelischen Pfarrmatrikeln runden das 
Bild – zumindest familiengeschichtlich – 
ab.54 In dieser Phase, der zweiten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts, lässt sich eine Fort-
setzung der schon 1486 von Nürnberg 
und Augsburg aus angestrebten Standes-
erhöhung feststellen. 

Städtische Eliten beabsichtigten bereits 
seit dem Spätmittelalter, ihr Prestige an das 
des Adels anzugleichen.55 Auch in Nürn-
berg war es keine Seltenheit, dass dem 

Patriziat angehörige Familien Standeser-
höhungen durch nomenklatorische Ab-
änderungen oder, wie es Fleischmann for-
muliert, „Phantasieproduktionen“ 56 vorbe-
reiteten oder demonstrierten. Als Beispiel 
dafür mögen die Familien Kress von 
Kressenstein und Haller von Hallerstein 
dienen, die sich durch die Namenszusätze 
eine adelig anmutende Herkunft zuleg-
ten.57 Mit der beschriebenen Strategie wa-
ren die Wolf von Wolfsthal somit nicht 
allein. Einen Höhepunkt erreichten diese 
Tendenzen in Nürnberg mit den Bemü-
hungen Johann Georg Tuchers aus dem 
18. Jahrhundert. In seiner „Sumarischen 
Deduction“ von 1764 suchte Tucher mit al-
len Mitteln, auch unter Berufung auf Rix-
ners bekanntlich gefälschtes Turnierbuch, 
nach Belegen ritterlicher Abstammung 
und Turnierfähigkeit, um die „alt-adeliche“ 
Qualität seiner Familie zu beweisen.58

Im Fall der zwischen 1500 und 1502 no-
bilitierten und mit dem Zusatz ‚von Wolfs-
thal‘ ausgestatteten Familie Wolf zeichnet 
sich eine ähnliche und doch gegensätzliche 
Tendenz ab. Spätestens Johann I. Wolf von 
Wolfsthal (G um 1540), den sein Nachfah-
re Philipp Gaston als der „Röm[ischen]
Kaÿ[serlichen] Maÿ[estät] Rath, Ritter, 
Obrister und Reichsfreÿer Ritterschacha�t
[sic!] in Franckhen, orths am Steigerwaldt, 
Hauptmann“ 59 betitelte, scheint daran 
gelegen gewesen zu sein, das Wort ‚Wolf‘ 
aus seinem Namen und Titel entfernt zu 
sehen. Vielleicht waren ihm die Parallelen 
zu den Haller’schen und Kress’schen Kon-
struktionen zu augenfällig und die Kom-
bination ‚Wolf von Wolfshal‘ zu künstlich, 
vielleicht erschien ihm der Vorsatz ‚Wolf‘ 
vor dem eigentlichen Titel auch einfach zu 
primitiv und provinzadelig. 

Darüber hinaus bedeutete das Bemü-
hen, diesen Namensbestandteil zu elimi-
nieren, auch einen Bruch mit den im 
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tell oder von Schwarzenberg als Kenn-
zeichen sozusagen ‚primären‘ Uradels zu 
�nden. Wahrscheinlich kündigt sich in 
der beschriebenen bewussten Namensma-
nipulation des 16. Jahrhunderts schon ein 
deutliches Aufstiegsstreben der Familie 
Wolf von Wolfsthal in Richtung Freiher-
ren- und Grafenstand an, was außerdem 
durch entsprechendes Konnubium, Be-
sitzkumulation und Ämtererwerb vorbe-
reitet wurde. Bei Johanns Frau handelte es 
sich immerhin um eine geborene Erbmar-
schallin von Pappenheim und somit um 
einen gesellschaftlichen Glücksgri�.61

Die Söhne Johann I. Wolf von Wolfs-
thals und seiner Frau Margaretha, die zwi-
schen 1573 und 1584 geboren wurden, 
erhielten jedenfalls allesamt als (einen ih-
rer) Vornamen den Namen ‚Wolf(gang)‘. 
Die Namengebung des 16. Jahrhunderts 
war geprägt von der Übernahme des Pa-
tennamens, was nahezu eine P�ichtkom-
bination darstellte.62 Auch diesen Aspekt 
scheint Johann Wolf von Wolfsthal mit 
einkalkuliert zu haben. Ungewöhnlicher 
Weise �ndet sich daher bei drei der vier 
Taufen seiner Söhne eine identische Per-
son unter den Taufpaten. Es war dies der 
Amtmann von Cadolzburg, Georg Wolf 
von Giech.63 So erhielten alle vier Söh-
ne des Burgfarrnbacher Junkers Johann 
Wolf von Wolfsthal – mit oder ohne den 
entsprechenden Taufpaten als Namens-
spender – nacheinander die Vornamen 
Wolfgang Michael (1573),64 Georg Wolf 
(1576),65 Balthasar Wolfgang (1579)66

und Hans Heinrich Wolf (1580).67 Die 
Homonymie geht hier weit über das Ziel, 
die Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Familie demonstrieren zu wollen, hinaus 
und verfolgt mit der bewussten Manipula-
tion von Namen und Titel alternative, 
nämlich letztlich standeserhöhende Ziele. 

Nürnberger Land in Verruf geratenen bür-
gerlichen Vorfahren. Die geographische 
Mobilität, die die Mitglieder der Familie 
Wolf von Wolfsthal an den Tag legten, 
führte zur Ausweitung ihres Netzwerks 
und zugleich zu seiner Verdünnung an 
bisherigen Schwerpunkten im Nürnber-
ger Raum. Für Wolfgang Reinhard ist ein 
solches Verhalten typisch für soziale Auf-
steiger wie die Wolf von Wolfsthal, die 
nicht selten „ganz besonderen Wert darauf 
legen, die Beziehungen zu Personen ihres 
früheren Milieus abzuschneiden.“ 60

In den Kirchenbüchern zeichnet sich 
jedenfalls die Tendenz ab, das Element 
‚Wolf‘ aus dem sekundäradeligen Kompo-
situm zu entfernen. Da aber auch Personen 
des 16. Jahrhunderts an administrative Re-
geln gebunden waren und nicht einfach 
Namensbestandteile nach Gutdünken än-
dern oder entfernen konnten, wurde hier 
anscheinend eine List angewandt. Das Ele-
ment ‚Wolf‘ wurde nicht einfach gestri-
chen, sondern – es bot sich in diesem Fall 
an – in den Vornamen verschoben. Würde 
man diese Praxis konsequent fortsetzen 
und innerhalb der nachfolgenden Genera-
tionen eine Art Tradition etablieren, wäre 
unter Umständen irgendwann nicht mehr 
feststellbar, ob das Wort ‚Wolf‘, das auch 
gebräuchliche Abkürzung für den Vorna-
men Wolfgang war, ursprünglich Bestand-
teil des Vor- oder des Nachnamens war. 
Als Nachname würde somit lediglich die 
wesentlich eleganter und repräsentativer 
klingende Form ‚von Wolfsthal‘ bleiben.

Die ritteradeligen Kompositnamen 
(wie Fuchs von Dornheim oder Truchseß 
von Pommersfelden) waren unverwech-
selbares Merkmal des frühestens aus der 
Ministerialenschicht aufgestiegenen Nie-
deradels; unter dem Hochadel des Deut-
schen Reiches hingegen waren nur ‚einfa-
che‘ Namen wie von Habsburg, von Cas-
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Nachnamens als ‚Rufname‘ diente – Bei-
spiele dafür sind die Tucher von Simmels-
dorf, die Fuchs von Bimbach, die Haller 
von Hallerstein oder die Echter von Mes-
pelbrunn – stellen die Wolf von Wolfsthal 
auch in der mündlichen Tradition eine 
Ausnahme dar. Sie nannten sich eben seit 
ihrer Erhebung in den Adelsstand ‚von 
Wolfsthal‘ (bzw. wurden so genannt), ein 
Kuriosum, das sie maßgeblich selbst beein-
�ussten. Der alte Name ‚Wolf‘ wurde ‚ab-
gescha�t‘. Biedermann schreibt Mitte des 
18. Jahrhunderts von ihnen als „[v]on de-
nen ausgestorbenen Herren von Wol�sthal“.69

Schon in der folgenden Generation trug 
die namenspolitische Maßnahme Früchte. 
Der 1573 geborene Wolf Michael Wolf 
von Wolfsthal, der die Familie fortsetz-
te, wird in den Quellen stets Wolf(gang) 
Michael von Wolfsthal genannt.70 Auch 
im Fall seines Sohnes Johann II. lassen 
die Quellen, wie wohl beabsichtigt, nicht 
erkennen, ob es sich bei ‚Wolf‘ um einen 
zweiten Vornamen oder – korrekterweise 
– einen ersten Nachnamen handelt. Es 
verwundert somit nicht, dass im Nekro-
log des Augustinerchorherrenstifts Hei-
denfeld bei Schweinfurt, von seinem 
Sohn Philipp Gaston71 1671 in Auftrag 
gegeben und gestiftet, der Verstorbene als 
„D[ominus] Joannes Wol�gangus â Wol�s-
thall“ 72 oder gar als „Wolfgango Patre 
eius“ 73 inseriert wurde. 

In der Person des letztgenannten Philipp 
Gaston Wolf von Wolfsthal (1643–1717) 
ist ein weiterer Verfechter der spezi�sch 
Wolfsthalschen Namenspolitik zu sehen. 
Auch er verschob den Bestandteil seines 
Nachnamens vorzugsweise in seinen Vor-
namen – eine Maßnahme, die sich beson-
ders nach der Erhebung in den Reichsgra-
fenstand anbot, als deren Konsequenz 
das Wort ‚Graf‘ sozusagen in den Namen 

Ergänzend ist zu berücksichtigen, dass 
der die Taufen registrierende Burgfarrn-
bacher Pfarrer eine vom Dorf- und Patro-
natsherrn Johann Wolf von Wolfsthal ein-
gesetzte und besoldete Amtsperson war. 
Wenn er die Kirchenbücher so führte, dass 
aus ihnen die namentlichen Umstände in 
Bezug auf die Familie des örtlichen Pa-
tronatsherrn nicht eindeutig hervorgingen, 
scheint dies durchaus im Interesse seines 
Brotgebers gelegen zu haben. Bezeichnend 
ist außerdem, dass die Burgfarrnbacher 
Kirchenbücher mit dem sehr frühen Jahr 
1556 just in dem Moment einsetzen, in 
dem Johann I. Wolf von Wolfsthal nach 
dem Tod seines Vaters Maximilian 1553 
die Leitung des Rittergutes antrat. Die or-
dentliche Versorgung seiner Patronatskir-
che und die kontinuierliche Führung der 
Matrikeln scheint eine seiner ersten Maß-
nahmen gewesen zu sein und ihm somit 
sehr am Herzen gelegen zu haben.68

Selbstverständlich gab es Institutionen 
außerhalb seines Ein�ussbereiches, auf 
die Johann Wolf von Wolfsthal im Hin-
blick auf den Namen seiner Familie kei-
nen manipulatorischen Ein�uss ausüben 
konnte; zumindest aber in Bezug auf die, 
in der Frühen Neuzeit konstitutive Be-
deutung tragende Matrikelführung sei-
ner Pfarrei – Geburts- und Taufzeugnisse 
wurden für gewöhnlich auf Grundlage 
der Einträge der dazu konzipierten Ma-
trikeln ausgestellt – übte er maßgeblichen 
und eindeutigen Ein�uss aus. Ein Groß-
teil der Kommunikation ging zwar münd-
lich vonstatten, �el aber letztlich ebenfalls 
wiederum auf die schriftliche Dokumen-
tation zurück: Während für gewöhnlich 
bei Neunobilitierten, aber auch bei Mit-
gliedern des Alten Adels, sofern sie einen 
Kompositnamen trugen, immer noch das 
erste Element dieses zusammengesetzten 
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und durch deren Negierung bestmöglichen 
Anschluss an ihren neuen Wirkungskreis, 
die sich formierende Reichsritterschaft 
nämlich, zu �nden. Mit dieser nomen-
klatorischen Strategie war die Familie im 
Übrigen nicht allein. Bemerkenswert ist 
allerdings, dass sich die Maßnahmen, die 
aus ‚Wolf‘ zunächst ‚Wolf von Wolfsthal‘ 
und schließlich ‚von Wolfsthal‘ werden 
ließen, in mehreren Schritten vollzogen, 
die sich über mehrere Jahrhunderte und 
Generationen erstreckten. Bei zahlreichen 
Mitgliedern der Familie, bei Heinrich 
und Balthasar, Johann I., Johann II. und 
schließlich Philipp Gaston zeigen sich ak-
tive Bemühungen, Namen und Titel der 
Familie zu ändern. Am au�älligsten tritt 
dieses Streben wohl unter Johann I. und 
bei der Namengebung seiner Söhne zuta-
ge, anhand derer erstmals auch die Vor-
namengebung in die Wolfsthal’sche Na-
menpolitik involviert und für sich instru-
mentalisiert wurde. Vor- und Nachname 
verschmolzen sozusagen miteinander und 
waren – zumindest für die Zeitgenossen 
– unter Umständen nicht mehr voneinan-
der zu unterscheiden.

Die Wolfsthal’sche Namenpolitik be-
gleitete und förderte auch gleichzeitig die 
Standeserhöhungen, die der Familie vom 
16. bis ins 18. Jahrhundert widerfuhren. 
Dennoch konnte auch sie letztlich nicht 
verhindern, dass das Adelsgeschlecht wie 
eingangs geschildert 1717 im Mannes-
stamm ausstarb. Philipp Gaston Wolf 
von Wolfsthal wollte dies unter allen Um-
ständen verhindern. So adoptierte er mit 
Rudolf Franz Erwein von Schönborn das 
Mitglied einer befreundeten und eng mit 
ihm kooperierenden Familie, setzte diesen 
trotz seiner zahlreichen Töchter und Enkel 
als Universalerben ein und sicherte auf die-
se Weise tatsächlich den Fortbestand seines 

aufgenommen wurde und den Vor- vom 
Nachnamen trennte – und nannte sich 
fortan Philipp Gaston Wolf(gang) Graf 
von Wolfsthal74 oder Philipp Gaston Graf 
von Wolfsthal.75 Als er 1693 ein Epitaph 
für seinen 1661 in Siena verstorbenen 
Bruder Johann (III.) in der dortigen Do-
minikanerkirche errichten ließ, wurde die-
ser auf der überdimensionalen Marmor-
platte als „IOANNES VVOLFFGANGVS 
A VVOLFFSTHAL“ 76 verewigt.

Insgesamt gesehen bringt die Wolfs-
thal’sche Namenspolitik das Verlangen der 
neuadeligen Familie zum Ausdruck, sich 
soweit als möglich von ihrer bürgerlich-
kaufmännischen Vergangenheit zu lösen 

Abb. 4: Wappenkonsole unter der Gedenkta-
fel für den 1661 in Siena verstorbenen Johann 
(III.) Wolf von Wolfsthal, 1693 in Auftrag gege-
ben durch dessen Bruder Philipp Gaston. Siena, 
Basilica Cateriniana di San Domenico, linkes 
Querschi�.                          Photo: Federico Muzzi.
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Wappens und Namens. Bezeichnend ist 
wiederum, dass letzterer nicht vollständig, 
sondern nur zum Teil in den Namen und 
Titel der Familie Schönborn aufgenom-
men wurde. Deren Mitglieder nannten sich 
fortan von Schönborn-Buchheim-Wolfs-
thal. Philipp Gaston hatte den so aufwen-
dig kreierten und modellierten Namen 
seiner Familie nebst ihrem Wappen, das 
in das Schönborn’sche integriert wurde, 
tatsächlich über deren biologisches Ende 
hinaus gerettet. Mit dem Ende des Heili-
gen Römischen Reiches im Jahre 1806 ver-
schwand aber auch die bis dahin tatsäch-
lich übliche Namensform ‚v. Schönborn-
Buchheim-Wolfsthal‘. Im Schönborn’schen 
Familienvertrag von 1847 taucht sie ein 
letztes Mal auf und verschwindet erst an-
schließend vollkommen.77
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Handschriften der Königlichen Bibliothek zu 
Bamberg, Bd. 2. Leipzig 1887, S. 163–165. 

36 Crusius: Annales Suevici (wie Anm. 27), 
S. 474f.

37 Heck, Kilian/Jahn, Bernhard: Genealogie in 
Mittelalter und Früher Neuzeit. Leistungen 
und Aporien einer Denkform, in: Dies. 
(Hrsg.): Genealogie als Denkform in Mittelal-
ter und Früher Neuzeit. Tübingen 2000, S. 
1–9, S. 2.

38 Gümbel, Albert: Dürers „Katharina Fürlege-
rin“. Straßburg 1928, S. 13. Auf die selben 
Quellen scheint sich Gschließer 1942 bei der 
Zusammenstellung der Reichshofräte verlassen 
zu haben, der ebenfalls weiß, dass es sich bei den 
Wolfsthal um „eine[...] alte[...] schwäbische[...] 
Familie [handelt], deren Stammschloß Wolfstal 
unweit von Schwäbisch-Gmünd“ gelegen war; 
vgl. Gschließer, Oswald von: Der Reichshorat. 
Bedeutung und Verfassung, Schicksal und 
Besetzung einer obersten Reichsbehörde von 
1559 bis 1806. Wien 1942, S. 369. 

39 Sörgel, Paul: Der Ritterkanton an der Baunach 
in den Hassbergen. Hofheim 1992, S. 118. 

40 Rahrbach: Reichsritter in Mainfranken (wie 
Anm. 7), S. 298. 

41 Heinrich Wolfs Aufnahme in die Bürgerschaft 
der Reichsstadt wird gemeinhin mit 1469 da-
tiert; vgl. Fleischmann: Rat und Patriziat 2
(wie Anm. 10), S. 1165.

42 Vgl. Gümbel: Dürers „Katharina Fürlegerin“ 
(wie Anm. 38), S. 15; vgl. Boockmann, Hart-
mut: Gemälde zeigen die Kostbarkeit geistli-
cher Ornate, in: Germanisches Nationalmuse-
um Nürnberg (Hrsg.): Martin Luther und die 
Reformation in Deutschland (Ausstellungska-
talog). Frankfurt am Main 1983, S. 62 u. S. 74.

43 Kuhn, Christian: Generation als Grundbegri� 
einer historischen Geschichtskultur. Die Nürn- 
berger Tucher im langen 16. Jahrhundert. Göt- 
tingen 2010, S. 12. 
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44 Vgl. Rahrbach: Reichsritter in Mainfranken 
(wie Anm. 7), S. 298; vgl. Lochner: Die Wol-
fen (wie Anm. 19), S. 4; vgl. P�ster: Formen 
und Funktionen (wie Anm. 4), S. 352. 

45 Graf: Gmünder Chroniken (wie Anm. 20), 
S. 135. 

46 Ronald G. Asch bezeichnet die verbreitete 
Vorstellung, der frühneuzeitliche Adel sei kei-
ner beru�ichen Beschäftigung nachgegangen, 
als Mythos und konstatiert: „Noblemen in 
the early modern period did work, of course“; 
Asch, Ronald G.: What Makes the Nobility 
Noble?, in: Leonhard, Jörn/Wieland, Christi-
an (Hrsg.): What Makes the Nobility Noble? 
Comparative Perspectives from the Sixteenth 
to the Twentieth Century. Göttingen 2011, S. 
329–339, S. 339. Die Fugger beispielsweise 
investierten bereits zu Beginn des 16. Jahrhun-
derts in Landbesitz, hielten aber noch fast 150 
Jahre an ihrer Handelsgesellschaft fest; vgl. 
Häberlein: Die Fugger (wie Anm. 5), S. 186f. 
In Nürnberg waren 1648 die Tucher die letzte 
Patrizierfamilie, die den Handel einstellte, vgl. 
Kuhn: Generation als Grundbegri� (wie Anm. 
43), S. 39. 

47 Vgl. No�atscher: Räte und Herrscher (wie 
Anm. 23), S. 281; vgl. Fleischmann: Rat und 
Patriziat 2 (wie Anm. 10), S. 514. 

48 Vgl. Kuhn: Generation als Grundbegri� (wie 
Anm. 43), S. 36f.; vgl. Gümbel: Dürers „Ka-
tharina Fürlegerin“ (wie Anm. 38), S. 13; 
Lochner: Die Wolfen (wie Anm. 19), S. 8; vgl. 
Fleischmann: Rat und Patriziat 2 (wie Anm. 
10), S. 1013–1016.

49 Vgl. Graf: Burg Wolfstal (wie Anm. 30), S. 
207; Diefenbacher, Michael/Haller von Hal-
lerstein, Bertold Frhr.: Wolf von Wol�sthal, 
Patrizierfamilie, in: Diefenbacher, Michael/
Endres, Rudolf (Hrsg.): Stadtlexikon Nürn-
berg. Nürnberg 2000, S. 1201–1202, S. 
1201f.; vgl. Kuhn: Generation als Grundbe-
gri� (wie Anm. 43), S. 39.

50 Vgl. Häberlein: Die Fugger (wie Anm. 5), 
S. 186. 

51 Ebd., S. 204. 
52 Das Schloss Rothenberg war 1478 von 44 

fränkischen Rittern vom Herzog Otto II. von 
Mosbach erworben worden und diente in der 
Folgezeit vor allem dem Erhalt reichsritter-
licher Autonomie gegenüber den wittelsba-
chischen Nachbarn. Zmora nennt die Anlage 
„a bastion of hard-line political opposition to the 
princes“; Zmora, Hillay: Feuds for and against 

Princes. Politics, Violence and Aristocratic 
Identity in Early Modern Germany, in: Le-
onhard/Wieland: What Makes the Nobility 
Noble? (wie Anm. 46), S. 121–141, S. 135; 
vgl. Ninness, Richard J.: Between Opposition 
and Collaboration. Nobles, Bishops, and the 
German Reformations in the Prince-Bishop-
ric of Bamberg, 1555–1619. Leiden–Boston 
2011, S. 176. Die Wolf von Wolfsthal, die 
als Bürgerliche am Erwerb von 1478 nicht 
beteiligt waren, erhielten ihre Anteile an der 
Festung wohl nach ihrer Nobilitierung und 
durch die Eheschließung Maximilian Wolf 
von Wolfsthals mit Veronica Gottsmann von 
�urn, deren Familie zu den ursprünglichen 
Käuferfamilien von 1478 gehörte und sich ab 
1507 in Besitz anscheinend sogar mehrerer 
Anteile befand. Als alternativer Erwerbsweg 
könnte der Kauf eines der zwei 1556 von der 
Gesellschaft ausgegebenen Anteile in Frage 
kommen: Schütz nennt die Wolf von Wolfs-
thal ab 1556 als Mitganherren am Rothen-
berg; vgl. Schütz, Martin: Die Ganerbschaft 
Rothenberg in ihrer politischen, juristischen 
und wirtschaftlichen Bedeutung. Nürnberg 
1924, S. 12 u. S. 96–101.

53 Vgl. Stollberg-Rilinger, Barbara: Symbolische 
Kommunikation in der Vormoderne. Begri�e 
– �esen – Forschungsperspektiven, in: ZHF 
31 (2004), S. 489–527, S. 498. 

54 Vgl. No�atscher: Räte und Herrscher (wie 
Anm. 23), S. 185. 

55 Diese Tendenz setzte sich bis ins 17. Jahrhun-
dert fort und mündete in die Privilegien Kai-
ser Leopolds I. von 1697 und 1698, die dem 
Nürnberger Patriziat die adelige Ebenbürtig-
keit patentierten; vgl. Endres, Rudolf: Adel in 
der Frühen Neuzeit. München 1993, S. 72.

56 Fleischmann: Rat und Patriziat 2 (wie Anm. 
10), S. 1004. 

57 Vgl. Friedrich, Gunther: Bibliographie zum 
Patriziat der Reichsstadt Nürnberg. Nürnberg 
1994, S. 53 u. S. 88; vgl. Flurschütz da Cruz, 
Andreas: Herrschaft in der Krise. Das Nürn-
berger Patriziat zwischen Abschluss und Ex-
pansion, in: Genealogie 30.3 (2011), S. 609–
636, S. 626. 

58 Fleischmann: Rat und Patriziat 2 (wie Anm. 
10), S. 1004. Diese genealogische Kreativität 
ist kein Nürnberger Einzelfall: Auch für die 
Kölner Geschlechter spricht die Forschung 
von einer „Herkunfts�ktion“, die soweit ging, 
dass man die eigene Herkunft aus dem Kreis 
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zu Wohlstand gelangter Kau�eute verdrängte 
und sich stattdessen auf legendäre römische 
Adlige zurückführte, denen Kaiser und Papst 
zur Zeit der Christianisierung Kölns die Herr-
schaft in der Stadt übertragen hätten; von der 
Höh, Marc: Zwischen Religiöser Memoria 
und Familiengeschichte. Das Familienbuch 
des Werner Overstolz, in: Studt, Birgit (Hrsg.): 
Haus- und Familienbücher in der städtischen 
Gesellschaft des Spätmittelalters und der Frü-
hen Neuzeit (Städteforschung Reihe A: Dar-
stellungen, Bd. 69). Köln–Weimar–Wien 
2007, S. 33–60, S. 57 u. S. 35. Ebenso stellt 
die Nürnberger Forschung eine „gezielte[...] 
Vernichtung entsprechender Überlieferung [der 
nicht mehr standesgemäßen kaufmännischen] 
Vorfahren“ in Patrizierkreisen fest, vgl. Fleisch-
mann, Peter: Rat und Patriziat in Nürnberg. 
Die Herrschaft der Ratsgeschlechter vom 13. 
bis zum 18. Jahrhundert, Bd. 1: Der Kleinere 
Rat. Nürnberg 2008, S. 254. Im von seinen 
Vorfahren Endres I. und Berthold III. Tucher 
von 1386 bis 1451 angefertigten Tucher’schen 
Memorialbuch stößt man zudem auf ein unge-
wöhnlich frühes Zeugnis historiographischer 
und autobiographischer Überlieferung und 
mit ihm auf das „Interesse[...] des Tucherge-
schlechts an persönlicher, familiärer, historischer 
und politisch-gesellschaftlicher Gedächtnisbil-
dung“; s. Kirchho�, Matthias: Gedächtnis in 
Nürnberger Texten des 15. Jahrhunderts. Ge-
denkbücher, Brüderbücher, Städtelob, Chro-
niken (Nürnberger Werkstücke zur Stadt- und 
Landesgeschichte, Bd. 68). Nürnberg 2009, S. 
66; dass man in der Familie Tucher zur Auf-
rechterhaltung der Memoria der Familie keine 
Kosten scheute, zeigt bereits die von Herdegen 
Tucher in Form des großes Tucherbuchs 1588 
in Auftrag gegebene, reich illustrierte, groß-
formatige zweibändige Prachtausgabe der von 
Christoph II. Scheurl 1542 erstellten Gesamt-
genealogie des Geschlechts, deren Gesamtkos-
ten 2.198 Gulden betrugen; vgl. Schwemmer, 
Wilhelm: Dr. Lorenz Tucher, († 1503) und 
seine Familienstiftung, in: Mitteilungen des 
Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg 63 
(1976), S. 131–144, S. 136; vgl. Flurschütz da 
Cruz: Herrschaft in der Krise (wie Anm. 57), 
S. 624–627. 

59 StAW, GSA, AW, Hausarchiv I, Tit. I Nr. 10. 
60 Reinhard, Wolfgang: Freunde und Kreaturen. 

„Ver�echtung“ als Konzept zur Erforschung 

historischer Führungsgruppen. Römische Oli-
garchie um 1600. München 1979, S. 31. 

61 Über die Verwandtschaft mit den Erbmarschäl- 
len von Pappenheim sind die Wolf von Wolfs-
thal in der Folgezeit auch weitläu�g mit den 
Fuggern verschwägert, vgl. Häberlein, Mark: 
Konfessionelle Grenzen, religiöse Minderhei-
ten und Herrschaftspraxis in süddeutschen 
Städten und Territorien der Frühen Neuzeit, 
in: Asch, Ronald G./Feist, Dagmar (Hrsg.): 
Staatsbildung als kultureller Prozess. Struktur-
wandel und Legitimation von Herrschaft in 
der Frühen Neuzeit. Köln–Weimar–Wien 
2005, S. 151–190, S. 157. 

62 Zum �ema s. Flurschütz da Cruz, Andreas: 
In nomine patrini. Eine lokale Untersuchung 
zur konfessionsspezi�schen Symbolik und 
Praxis von Namengebung und Patenschaft, 
in: Blätter für fränkische Familienkunde 35 
(2012), S. 181–196. 

63 Wolf ist in diesem Fall als Kurzform von Wolf-
gang aufzulösen und eindeutig als Vorname 
zu identi�zieren. Daneben tritt auch Johanns 
Vetter Georg Truchseß zu Neuburg dreimal als 
Pate auf. 

64 Landeskirchliches Archiv der Evangelisch-Lu-
therischen Kirche in Bayern Nürnberg, Burg-
farrnbach (176), K1 (1556–1625), unpagi-
niert, Taufmatrikel 1573/10 (5.5.1573). Tauf-
pate: Michael von Lichtenstein, Dompropst 
zu Bamberg. 

65 Ebd., Taufmatrikel 1576/2 (3.5.1576). Tauf-
paten: Georg Wolf von Giech, Georg von 
Truchseß zu Neuburg, Clara, Ehefrau des Ge-
org Mündel zu Nürnberg. 

66 Ebd., Taufmatrikel 1579 (20.1.1579). Taufpa-
ten: Georg Wolf von Giech und die Ehefrau 
des Martin von Eyb zu Bruckburg [?]. 

67 Ebd., Taufmatrikel 1580/12 (10.5.1580). 
Taufpaten: Georg Truchseß zu Neuburg, Georg 
Wolf von Giech und Jungfer Barbara Truchseß. 

68 Von 1556 bis 1562 diente Georg Rupprecht 
als evangelischer Pfarrer in Burgfarrnbach, im 
Jahr 1562 Andreas Dretzel und von 1568 bis 
1573 Michael Deubelius. Die aufgeführten 
Taufen wurden von dem 1573 bis 1604 wir-
kenden Pfarrer Georg Seidel vorgenommen; 
vgl. Simon, Matthias: Nürnbergisches Pfarrer-
buch. Die evangelisch-lutherische Geistlich-
keit der Reichsstadt Nürnberg und ihres Ge-
bietes 1524–1806. Nürnberg 1965, S. 274f.

69 Biedermann: Steigerwald (wie Anm. 34), Tab. 
CCLXV.
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70 Taurellus, Nicolaus: Emblemata Physico-Ethi-Taurellus, Nicolaus: Emblemata Physico-Ethi-
ca, hoc est, Naturæ Morum moderatricis picta 
præcepta. Nürnberg 1602, unpaginiert. StBB, 
Inc. Typ. Ic. II. 85; vgl. Henkel, Arthur/Schöne, 
Albrecht (Hrsg.): Emblemata. Handbuch zur 
Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhun-
derts. Stuttgart 1967, S. 452. Sowohl Motto als 
auch die in klassischer Form eines Epigramms 
gehaltene „Subscriptio“ des ihm gewidmeten 
Emblems, ebenso wie der korrespondierende 
Holzschnitt (ca. 75 x 55 mm) sind nicht frei 
von Kritik an Wolfsthal. Dies muss insofern 
als ungewöhnlich gelten, als die 116 Embleme 
und 20 Emblemata nuda für gewöhnlich von 
den Personen, denen sie gewidmet waren, in 
einer Art frühneuzeitlicher Subskription, vor-
�nanziert wurden. Bei dem Autor handelt es 
sich um den Altdorfer Professor Nicolaus Tau-
rellus (1547–1606), bei den im Band verewig-
ten Personen um seine Schüler, darunter viele 
Nürnberger aus Patriziergeschlechtern wie den 
Tucher, Scheurl, Baumgärtner oder Haller von 
Hallerstein. 1598 lebte Wolf Michael angeb-
lich in Fürth, war verheiratet mit Margaretha 
von Weyher und starb 1615, StAW, GSA, AW, 
Hausarchiv I, Tit. I Nr. 10: Ahnentafel des 
Philipp Gaston Wolf von Wolfsthal; vgl. Bie-
dermann: Steigerwald (wie Anm. 34), Tab. 
CCLXV; vgl. Kraft, Wilhelm: Burgfarrnbach. 
Bausteinchen zu seiner Geschichte, besonders 
im 16. Jahrhundert, in: Fürther Heimatblätter 
16 (1966), S. 1–9, S. 5. 

71 Im Nekrolog wird er mehrmals als „D. Gus-
tauus (Comes) â Wol�thall“ bezeichnet, was 
verwundert, da Gustav als eher protestantisch 
konnotierter Vorname zu gelten hat; es ist je-
doch anzunehmen, dass der Verfasser keine 
adäquate lateinische Entsprechung für den 
wirklich seltenen Vornamen Gaston fand 
und deshalb auf diese Alternative zurückgri�; 
StAW, H.V. M.S. f. 805 I, fol. 6v u. fol. 8r. 

72 StAW, H.V. M.S. f. 805 I, fol. 8r. 
73 StAW, H.V. M.S. f. 805 I, fol. 6v. Die Details 

zum Tod und Begräbnisort Johann II. Wolf 
von Wolfsthals waren bisher unbelegt, konn-
ten durch den Fund des Nekrologs im Staats-
archiv Würzburg aber nun präzisiert werden; 
vgl. Schneider, Erich: Schloß Zeilitzheim. 
Baugeschichte und Baugestalt eines barocken 
Landedelsitzes im 17. und 18. Jahrhundert, in: 
J�L 55 (1995), S. 65–136, S. 67. Außerdem 
erinnert Philipp Gaston Wolf von Wolfsthal in 
seinem Testament aus dem Jahr 1710 daran, 

dass er – sollte er auf Schloss Zeilitzheim ster-
ben – [z]u meines lieben H[errn] Vatteren seel 
Hanß Wol� von Wol�sthal Obrister füssen, nach-
er Closter Haÿdenveldt bestättiget werden wolle; 
StAW, GSA, AW, Hausarchiv I, Urkunden-
archiv VI, Nr. 35, fol. 1v–2r. Paul Sörgel be-
hauptet fälschlicherweise und bezieht sich da-
bei auf StBB, J. H. Msc. Hist. 111/583, Johann 
Wolf von Wolfsthal sei 1675 im Kloster �eres 
begraben worden; vgl. Mader, Felix/Ill, Georg 
(Bearb.): Die Kunstdenkmäler des Königreichs 
Bayern III/17: Stadt und Bezirksamt Schwein-
furt. München 1917. Nachdruck München–
Wien 1983, S. 165; vgl. Sörgel: Ritterkanton 
Baunach (wie Anm. 39), S. 118. Die auf den 
ersten Blick ungewöhnliche, da entlegene 
Grabstätte Wolf von Wolfsthals könnte mit 
dem 1631 von den Schweden ermordeten und 
1636 – also zu Lebzeiten Johann Wolf von 
Wolfsthals – auf Anweisung des Würzbuerger 
Bischofs Franz von Hatzfeld ebenfalls in der 
Stiftskirche begrabenen Märtyrer, dem Kon-
vertiten und 1974 selig gesprochenen Priester 
Liborius Wagner zusammenhängen, vgl. Zim-
mermann, Johannes: Heidenfeld – Pfarrei und 
Dorf, 1141–1991. Münsterschwarzach 1991, 
S. 57 u. S. 135; vgl. Weber, Heinrich: Bam-
berg im Dreißigjährigen Krieg, in: Bericht des 
Historischen Vereins Bamberg (BHVB) 48 
(1885), S. 1–132, S. 38.

74 StAW, GSA, AW, Hausarchiv I, Tit. IV, Nr. 8; 
vgl. auch Paschke, Hans: Das Franziskanerklo-
ster an der Schranne zu Bamberg, in: BHVB 
110 (1974), S. 167–318, S. 232.

75 Umschrift eines von ihm gestifteten Wallfahrts-
bildes in der Sancta-Crux-Kapelle bei Hal-
lerndorf von 1711; vgl. Haas, Nikolaus: Ge-
schichte des Slaven-Landes an der Aisch und 
den Ebrach-Flüßchen, Teil 1. Bamberg 1819. 
Nachdruck Neustadt an der Aisch 1984, 
S. 234.

76 Vgl. die (mehrfach fehlerhafte) Transkription 
bei Riedl, Peter Anselm/Seidel, Max: Die Kir-
chen von Siena, Band 2.1.2: Oratorio della 
Carità – S. Domenico. München 1992, Nr. 
115, S. 653f.

77 Vgl. Domarus, Max: Wappen und Linien des 
Hauses Schönborn. Kurzer geschichtlicher 
Überblick über die Entwicklung der Familie 
bis zur Reichsgrafenstandserhebung im Jahre 
1701, in: Mainfränkisches Jahrbuch für Ge-
schichte und Kunst 12 (1960), S. 128–143, 
S. 134f.


